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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung ist im Dezember 1978 von der rechts-
wissenschaftlichen Fakultät der Universität Bielefeld als Dissertation 
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eingearbeitet, der Text selbst nur an wenigen Stellen geändert bzw. 
ergänzt worden. 

Herzlich danken möchte ich Herrn Prof. Dr. Udo Ebert für die Be-
treuung der Arbeit, für seine ständige Gesprächsbereitschaft, für viel-
fältige Anregungen und für seine immer produktive Kritik, die mir in 
mancher Sackgasse weiterhalfen, aber auch für die von ihm erfahrene 
Ermutigung. Mein herzlicher Dank gilt auch Herrn Prof. Dr. Otto 
Backes für die vielen anregenden und sowohl durch Kritik wie Bestäti-
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Einleitung 

§ 1. § 153 a als Antwort auf das Problem 
der Bagatellkriminalität. Abgrenzung des Themas 

Der seit dem 1. 1. 1975 geltende § 153 an. F.t, 2 fügt dem Instrumen-
tarium, das den Organen der Strafrechtspflege als Reaktion auf Zu-
widerhandlungen gegen strafrechtliche Normen zur Verfügung steht, 
ein neues Mittel hinzu. Bisher bestand, wenigstens dem Wortlaut des 
Gesetzes nach, bei Bagatellstraftaten generelP nur die Alternative, 
entweder das Verfahren wegen Geringfügigkeit nach § 153 a. F. einzu-
stellen, den Täter also gänzlich unbehelligt zu lassen oder sogleich mit 
dem vollen Gewicht des staatlichen Strafens, d. h. mit der Verurteilung 
zu einer Kriminalstrafe, zu reagieren. 

Das neue Recht gestattet nunmehr einzustellen, ohne damit ganz auf 
eine Sanktion zu verzichten. Gemäß § 153 a n. F. kann nämlich bei ge-
ringer Schuld die Einstellung des Verfahrens wegen eines Vergehens 
mit bestimmten Auflagen und Weisungen verbunden werden, wenn 
diese geeignet sind, das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu 
beseitigen. § 153 a bestimmt im einzelnen: 

(1) Mit Zustimmung des für die Eröffnungen des Hauptverfahrens zustän-
digen Gerichts und des Beschuldigten kann die Staatsanwaltschaft bei einem 
Vergehen vorläufig von der Erhebung der öffentlichen Klage absehen und 
zugleich dem Beschuldigten auferlegen, 
1. zur Wiedergutmachung des durch die Tat verursachten Schadens eine 
bestimmte Leistung zu erbringen, 
2. einen Geldbetrag zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung oder der 
Staatskasse zu zahlen, 
3. sonst gemeinnützige Leistungen zu erbringen oder 
4. Unterhaltspflichten in einer bestimmten Höhe nachzukommen, 
wenn diese Auflagen und Weisungen geeignet sind, bei geringer Schuld das 
öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen. Zur Erfüllung der 
Auflagen und Weisungen setzt die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten 
eine Frist, die in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 bis 3 höchstens 6 Monate, in 
den Fällen des Satzes 1 Nr. 4 höchstens 1 Jahr beträgt. Die Staatsanwalt-
schaft kann Auflagen und Weisungen nachträglich aufheben und die Frist 
einmal für die Dauer von 3 Monaten verlängern; mit Zustimmung des Be-
schuldigten kann sie auch Auflagen und Weisungen nachträglich auferlegen 
und ändern. Erfüllt der Beschuldigte die Auflagen und Weisungen, so kann 
die Tat nicht mehr als Vergehen verfolgt werden. Erfüllt der Beschuldigte 
die Auflagen und Weisungen nicht, so werden Leistungen, die er zu ihrer 
Erfüllung erbracht hat, nicht erstattet. § 153 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
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(2) Ist die Klage bereits erhoben, so kann das Gericht mit Zustimmung der 
Staatsanwaltschaft und des Angeschuldigten das Verfahren bis zum Ende 
der Hauptverhandlung, in der die tatsächlichen Feststellungen letztmals 
geprüft werden können, vorläufig einstellen und zugleich dem Angeschul-
digten die in Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Auflagen und Weisungen erteilen. 
Abs. 1 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. Die Entscheidung nach Satz 1 ergeht 
durch Beschluß. Der Beschluß ist nicht anfechtbar. 

(3) Während des Laufes der für die Erfüllung der Auflagen und Weisungen 
gesetzten Frist ruht die Verjährung. 

Nach der amtlichen Begründung verfolgt die Neuregelung haupt-
sächlich zwei Ziele: Sie soll im gesamten Bereich der kleineren Krimi-
nalität dadurch, daß ein Strafverfahren ohne Hauptverhandlung und 
Schuldspruch erledigt werden kann, zu einer "Straffung und Beschleu-
nigung des Verfahrens" und damit zu einer Entlastung der Strafver-
folgungsorgane führen und diesen die Konzentration auf die mittlere 
und schwere Kriminalität ermöglichen'. 

Neben diesen mehr an Kapazitätsproblemen der Justiz orientierten 
Zweck tritt ein weiterer, der sich aus den Veränderungen des materiel-
len Rechts ergibt. Durch den Wegfall der Übertretungen als Deliktskate-
gorie sind eine Reihe von Bagatelldelikten, insbesondere der vormalige 
Mundraub nach § 370 Abs. 1 Nr. 5 StGB, zu Vergehen aufgewertet 
worden. Außerdem sind die Privilegierungstatbestände im Bereich der 
Vermögensdelikte entfallen. Das bedeutet aber nicht, daß der Gesetz-
geber die Strafwürdigkeit dieser Delikte jetzt höher einschätzt. Viel-
mehr soll durch die Anwendung des § 153 a auf diese Fälle ein Aus-
gleich geschaffen werden5• 

Im übrigen soll die Vorschrift überall dort Anwendung finden, wo 
"eine Einstellung nach § 153 nur deshalb nicht in Betracht kommt, weil 
es nicht verantwortet werden kann, den Täter ohne jede Sanktion von 
einer Bestrafung freizustellen"G. 

1 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche der StPO. 
2 In die StPO eingefügt durch Art. 21 Nr. 44 des EGStGB 1974 vom 

2. März 1974, BGBl. I, 469 (508). 
3 Bei einigen Vorschriften war (und ist) ein Absehen von Strafe möglich, 

dessen Rechtfertigung sich aus dem Bagatellcharakter der Tat ergibt, so etwa 
bei den §§ 139 Abs. 1, 157 Abs. 1, 175 Abs. 2 StGB. Öfter noch spielt beim 
Absehen von Strafe allerdings der Rücktritt vom Versuch und der Gedanke 
der tätigen Reue eine Rolle. Zum Ganzen vgl. Jescheck, AT, S. 690. Zum Ver-
hältnis von Absehen von Strafe und Geringfügigkeit, insbesondere zum 
Absehen von Strafe als Mittel der Tatbestandskorrektur und zur geschicht-
lichen Entwicklung dieses Prinzips vgl. KriLmpelmann, Bagatelldelikte, 
S. 194 ff. 

4 Entwurf EGStGB BT-Drucks. VI/3250, S. 283; 7/550, S. 287 f.; Entwurf 
1. StvRG BT-Drucks. VI/3478, S. 43, 73; BT-Drucks. 7/551, S. 44, 69. 

5 BT-Drucks. VI!3250, S. 236; 7/550, S. 189, 247; 7/551, S. 189 f., 247. 
6 BT-Drucks. 7/550, S. 298. 
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§ 153 a ist also die Antwort des Gesetzgebers auf die Probleme, vor 
die sich die Strafverfolgungsorgane durch das massenhafte Auftreten 
von Bagatellkriminalität gestellt sehen. Der dazu gewählte Weg über 
das Prozeßrecht hat tief in das Gefüge der Strafprozeßordnung einge-
griffen und unter der Hand einen neuen Verfahrenstyp geschaffen, in 
dem die Regeln für das Normalverfahren entweder überhaupt nicht 
mehr gelten oder abgewandelt sind7• Nach Hanacks - kritischer -
Einschätzung hat es wahrscheinlich in den letzten 100 Jahren keine 
Neuregelung "von einer ähnlich grundsätzlichen Bedeutung für unser 
Strafverfahren gegeben"8. Diese Äußerung geschah vor den spektaku-
lären Eingriffen, die sich formelles und materielles Strafrecht im Zuge 
der Terrorismusgesetzgebung haben gefallen lassen müssen. Obwohl 
diese Gesetzgebung in ihrer Gesamtheit durchaus Anlaß zu ähnlichen 
Feststellungen geben kann, wird die nachfolgende Arbeit zu zeigen 
versuchen, daß Hanacks Einschätzung des § 153 a auch heute noch ihre 
Berechtigung hat. 

Die neue Vorschrift hat bereits vor ihrem Inkrafttreten im Schrift-
tum eine vielfältige und heftige Kritik erfahren, die seither nicht mehr 
verstummt ist. Diese richtete sich hauptsächlich gegen eine Ausweitung 
des Opportunitätsprinzips und gegen die Unzuträglichkeiten und Miß-
brauchsmöglichkeiten, die pointiert durch das Schlagwort vom "Frei-
kauf von Strafe" zusammengefaßt werden. Vergleichsweise wenig Be-
achtung hat dagegen die Frage gefunden, inwieweit dem Staatsanwalt 
durch die Sanktionsmöglichkeiten, die ihm § 153 a eröffnet, und durch 
das damit verbundene Ermessen Aufgaben übertragen werden, die nur 
der Richter im Verfahren der Rechtsprechung wahrnehmen darf, ob 
also durch § 153 a Art. 92 GG und andere Verfassungsvorschriften ver-
letzt werden. Das Hauptaugenmerk der folgenden Untersuchung wird 
daher darauf gerichtet sein, welche strukturellen Veränderungen des 
Strafverfahrens und des Verhältnisses von Richter und Staatsanwalt 
einerseits und von Rechtsprechung und Gesetzgebung andererseits die 
neue Vorschrift zur Folge hat. 

Diese Fragen lassen sich jedoch nicht isoliert von ihrem kriminal-
politischen Hintergrund erörtern. Will man ein zutreffendes Bild von 
der Bedeutung des § 153 a gewinnen, so genügt es nicht, sich um seine 
dogmatische Einordnung in das System des Straf- und Strafprozeß-
rechts zu bemühen, sondern man muß die Vorschrift auch verstehen 
als den Versuch zur Lösung eines sozialen Problems, hier also des 
Problems der Bagatellkriminalität. Jede strafrechtliche Problemlösung 
hat dabei zwei Kriterien gerecht zu werden: Sie soll effektiv sein und 

7 Naucke, Gutachten, D 28 f.; vgl. auch Meyer-Goßner, in: Löwe I Rosen-
berg, StPO, § 153 a Rdnr. 1. 

8 Hanack, Festschr. Gallas, S. 347. 
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